
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 27 (1911)

Heft: 45

Rubrik: Verschiedenes

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 17.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


SBafltî. t^Jseig. |»«»ü»..i§etoKg („aRtl£«Wa&"; 71«

gegeben, infolge ber jüngft erfolgten getrteinfonten @r»

tjöl)ung ber ©ierpreife ift toieber mefjr Steigung oor»
hanben, bie garbage gu ergangen. gm 2BeichhoIggefd)äft
l)errfdt)t foir>ot)I im gnlattb roie im Sluslanb {tarier ©e=

gehr; bie ungarifdpfiebenbürgifchen farteüierten firmen
tonnten neuerbingS eine Preiserhöhung oornehmen. ®ie
2luSnütjung beS gunehmenben KonfutnS gu preiSljtnauf»
fetjungen ift um fo eher möglich, als gur 2lbftocEung ge»

eignete größere SBalbobjefte nic£)t angetragen werben.
Italien unb IDeutläjlanb fteigern immer metjr ihre 2luf»
nat)m§fäl)igteit. ®er beutfcfje Import an |)olg bürfte
in biefem Sab« bie SRenge oon 65,000 SCBaggonS über»

fteigen, oietteictjt baS Quantum oon 700,000 SBaggonS
erreichen. ®er guwacljS im beutfdjen gmport gebt t>aupt=
fächlich gugunften DîufilanbS. ®aS auS Defierreich nach
®eutfd)lanb importierte ©chnittholg bat, ber Stenge natf),
bebeutenb abgenommen, geringfügig mar bie Slbnabme
beS auS Oefterreicb importierten IRunbholgeS. hingegen
bat ber SBert bes öf±erreicf)ifcE)en fholgeçportS nadf ®eutfch=
lanb unb ber Schweig eine gunahme erfahren.

(„g>olg= unb gorftgtg"., SBien.)

UmftitMKs.
©etreffenö bie ©oöenpolitW ber ©emeinben beê

KantonS gitrid) genehmigte bie tantonale ftatiftifc£)=ooIfs=
wirtfcbaftlicbe ©efeUfchaft oerf'djiebene Sbefeti, worin fie
ben ©emeinben empfiehlt, ihren ©efitjftanb an ©runb
unb ©oben ohne gwingenbe finangietle ©rünbe nicht gu
oeräufjern ober gu fchmälern, fonbern oielmehr auf feine
©rhaltung unb Sermehrung auch "her ben augenblid»
liehen ©ebarf heraul bebaut gu fetn. gerner ertlärt fie:
2Benn mit 5Rücffic£)t auf bie weitere bauliche SluSbelfnung
ber Ortfchaften auSnafjmSweife baureifes 2anb gegen
mehr an ber Peripherie beS ©auraponS gelegenes $er»
rain oeräuffert refp. umgetauft wirb, fo foH bieS rnßg»

lichft nach ben ©runbfätjen beS ©rbbauredftS
unb unter ben ©ebingungen gefeijehen, baff bei ben gu

erfteüenben ©auten eine über baS gefe^fieije SRinimum
hinauSgehenbe 2>iftang innegehalten wirb. 3)ie gefunb»

beitlidjen unb äfttjetifetjen ©orteile eines folgen ©er»

fahrenê tonnen burd) bie ©inführung einer SBertguwachS»
{teuer nicht oollftänbig aufgewogen werben, obfehon bie

Kreierung einer folgen Slbgabe gu begrüben ift, wo bie

©emeinben eigenes 2anb nicfjt befipen, ober aus SRangel

an SRitteln nicht erwerben tonnen, gerner empfiehlt fie
ben ©emeinben mit größerem lanbwirtf'chaftlicbem ©runb»
befip ober ©ereinigungen oon folgen bie 2tnftetlung
biplomierter 2anbmirte unb genügender ©ülfSfräfte für
bie ©obenbemirtfehaftung, eoentueü ben ^Regiebetrieb oon
fomraunalen ©emüfegärtnereien unb ©chroeinegüchtereien.

| Technische Zeichnungen f
ß> and Bücher für Architekten, Schreiner, ^I* Schlosser, Meter, sowie eile Zweige ^
fô d. Kunsthandwerks, Gartenanlagen etc. @
S empfiehlt in grosser Auswahl und liefert g• auf bequeme Teilzahlungen 4292 gs

5 M. Kreutzmann, Rämistr. 37, Zürich
Buchhandlung für Architektur und Kunstgewerbe Qy

©ine SRtefeneiche würbe biefer îage beim Schloff
füallmpl (Slargau) oertauft. 2)er ©lamm hatte einen
©tocfburchmeffer oon 1,40 m unb bei 2,5 m 2änge
einen gnlfalt oon 2,35 nil ®ie beiben Dolber, felbft
wieber foloffale ©tärnme, mafeen jebeS ca. 1,8 ml ®er
©rlöS entfpract) ' aber aud) ber ©röfje ber ©tämme unb
belief fish auf über gr. 600. ®aS eigentümliche bei

biefem Siefen war, bah er unter feinem ©toil ein feit
gahrfjunberten oerfunteneS ©dfiff barg, welches oom
©chlohherrn gu luSftellungSgwecten refonftruiert werben
foil.

fjolgïonferoterung öurd) guder. gum gmprägnieren
oon £>olg finb betanntlich bie oerfdfiebenfien Präparate
im ©ebrauch- SSBobl taum befannt ift aber ein ©er»
fahren, baS barin beftel)t, bah man bie gu tonferoierenben
fpölger, wie @ifenbat)nfd)roellen, Selegraphenmafien ufw.
längere geit in oerbünntec gucterlöfung toc£)t. |)ierburch
wirb bie in ben |>olggellen befinbliche 2uft ausgetrieben
unb bie eimeifsbaltigen ©eftanbteile gerinnen ; gleichseitig
bringt bie guclerlöfung in bie poren beS £olgeS ein.

gfi bann bie 2öfung abget'ühlt, fo werben bie fpölger
herausgenommen unb in einer îroefenfammer oon ber
noch anhaftenben geuchttgteit befreit, gum ©chutje beS

fpolgeS gegen gnfetten brautht man ber gucterlöfung nur
giftige ©ubftangen gugufügen. -Derartig beljanbelteS ^olg
|at ftch feit gabren fehr gut bewährt, fo bah ^ auftra»
lifche ©ifenbahnbehörbe jept gu biefem ©erfahren über»

gegangen ift. („fpolg» unb ©aufaclpgtg.")

giferatiît,
Satmitinng her eibgenöffif^en ©rlaffe über ©d§ulb»

hetreihung unb iîoBîurè. ©unbeSgefeh oon 1889
in ber burch baS g. ©.©. abgeänberten gaffung, fowie
©erorbnungen unb StreiSfchreiben beS ©unbeSrateS unb
©unbeSgerichteS. 9Rit einem alphabetifchen ©ai^regifter
oon ©unbeSrichter 2)r. ©. gäger. herausgegeben
auf ©eranlaffung ber ©chulbbetreibungS» uni) Äon»
turStammer beS i<f)weig. ©unbeSgerichtS. — 348 Seiten
gr. 8" gormat. güriä), 1912. ©erlag: 3lrt. gnftitut
Orell gühli. preis: tartonniert gr. 2.50, gebunben
in Seinwanb gr. 3.50.

tRidji nur auf bent ©ebiet beS gioilrechteS, fonbern
auch auf bemjenigen beS ©chulbbetreibungS» unb ^onfurS»
wefenS traten mit 1. ganuar 1912 eine grohe Singahl
Slenberungen in ßraft. 3luf ©eranlaffung ber Abteilung
beS ©unbeSgerichteS für ©chulbbetreibung unb KonturS
ift nun bie oorliegenbe ©ammlung entftanben. ©ie um»
fafjt 348 ©eiten in grofjem Ottaoformat unb enthält
baS ©unbeSgefetj über ©chulbbetreibung unb ÄonlurS,
fowie alle bis SRitte ®egember 1911 erlaffenen ©erorb»
nungen unb Kreisfehreiben beS ©unbeSrateS unb ©unbeS»
gerichieS, u. a. aud) alle gormulare unb ben burch
fchluh beS ©unbeSrateS nom 14. 3)egember 1911 abge»
änberten ©ebührentarif. 3luherbem ift ber ©ammlung
ein oon |)errn ©unbeSrichter 3)r. gäger oerfahteS ©ad)»
regifter beigegeben, ba§ fich nicht nur auf baS ©unbeS»
gefetj über ©djulbbetreibung unb KonlurS, fonbern auf
ben gefamten gnhalt ber ©ammlung begieht.

®a mit bem ©chulbbetreibungSwefen fich m^t nur
ber Dfichter, ^Rechtsanwalt unb ©otar, fonbern jeber ®e>

fd)äftSmann beS öftern befaffen muh, mirb burch biefe
ooüftänbigfte unb biHigfte ©ammlung ein eigentliches
©ebürfniS befriebigt. ®ie gleiche ©ammlung erfcheint
gum gleiten preis auch m frangöfifcher unb italienifdher
luSgabe,
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gegeben, infolge der jüngst erfolgten gemeinsamen Er-
höhung der Bierpreise ist wieder mehr Neigung vor-
Handen, die Faßdage zu ergänzen. Im Weichholzgeschäft
herrscht sowohl im Inland wie im Ausland starker Be-
gehr; die ungarisch,siebenbürgischen kartellierten Firmen
konnten neuerdings eine Preiserhöhung vornehmen. Die
Ausnützung des zunehmenden Konsums zu Preishinauf-
setzungen ist um so eher möglich, als zur Abstockung ge-
eignete größere Waldobjekte nicht angetragen werden,
Italien und Deutschland steigern immer mehr ihre Auf-
nahmsfähigkeit. Der deutsche Import an Holz dürfte
in diesem Jahre die Menge von 65,000 Waggons über-
steigen, vielleicht das Quantum von 700,000 Waggons
erreichen. Der Zuwachs im deutschen Import geht Haupt-
sächlich zugunsten Rußlands, Das aus Oesterreich nach
Deutschland importierte Schnittholz hat, der Menge nach,
bedeutend abgenommen, geringfügig war die Abnahme
des aus Oesterreich importierten Rundholzes, Hingegen
hat der Wert des österreichischen Holzexports nach Deutsch-
land und der Schweiz eine Zunahme erfahren.

(„Holz- und Forstztg"., Wien.)

Betreffend die Bodenpolitik der Gemeinden des
Kantons Zürich genehmigte die kantonale statistisch-volks-
wirtschaftliche Gesellschaft verschiedene Thesen, worin sie

den Gemeinden empfiehlt, ihren Besitzstand an Grund
und Boden ohne zwingende finanzielle Gründe nicht zu
veräußern oder zu schmälern, sondern vielmehr auf seine

Erhaltung und Vermehrung auch über den augenblick-
lichen Bedarf heraus bedacht zu sein. Ferner erklärt sie:
Wenn mit Rücksicht auf die weitere bauliche Ausdehnung
der Ortschaften ausnahmsweise baureifes Land gegen
mehr an der Peripherie des Baurayons gelegenes Ter-
rain veräußert resp, umgetauscht wird, so soll dies mög-
lichst nach den Grundsätzen des Erbbaurechts
und unter den Bedingungen geschehen, daß bei den zu
erstellenden Bauten eine über das gesetzliche Minimum
hinausgehende Distanz innegehalten wird. Die gesund-
heitlichen und ästhetischen Vorteile eines solchen Ver-
fahrens können durch die Einführung einer Wertzuwachs-
steuer nicht vollständig aufgewogen werden, obschon die

Kreierung einer solchen Abgabe zu begrüßen ist, wo die

Gemeinden eigenes Land nicht besitzen, oder aus Mangel
an Mitteln nicht erwerben können. Ferner empfiehlt sie

den Gemeinden mit größerem landwirtschaftlichem Grund-
besitz oder Vereinigungen von solchen die Anstellung
diplomierter Landwirte und genügender Hülfskräfte für
die Bodenbewirtschaftung, eventuell den Regiebetrieb von
kommunalen Gemüsegärtnereien und Schweinezüchtereien,
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Eine Rieseneiche wurde dieser Tage beim Schloß
Hallwyl (Aargau) verkauft. Der Stamm hatte einen
Stockdurchmesser von 1,40 m und bei 2,5 in Länge
einen Inhalt von 2,35 nisi Die beiden Dolder, selbst
wieder kolossale Stämme, maßen jedes ca. 1,8 m si Der
Erlös entsprach'aber auch der Größe der Stämme und
belief sich auf über Fr, 600, Das eigentümliche bei
diesem Riesen war, daß er unter feinem Stock ein seit
Jahrhunderten versunkenes Schiff barg, welches vom
Schloßherrn zu Ausstellungszwecken rekonstruiert werden
soll,

Holzkonservierung durch Zucker. Zum Imprägnieren
von Holz sind bekanntlich die verschiedensten Präparate
im Gebrauch, Wohl kaum bekannt ist aber ein Ver-
fahren, das darin besteht, daß man die zu konservierenden
Hölzer, wie Eisenbahnschwellen, Telegraphenmasten usw.
längere Zeit in verdünnter Zuckerlösung kocht. Hierdurch
wird die in den Holzzellen befindliche Lust ausgetrieben
und die eiweißhaltigen Bestandteile gerinnen; gleichzeitig
dringt die Zuckerlösung in die Poren des Holzes ein.

Ist dann die Lösung abgekühlt, so werden die Hölzer
herausgenommen und in einer Trockenkammer von der
noch anhaftenden Feuchtigkeit befreit. Zum Schutze des

Holzes gegen Insekten braucht man der Zuckerlösung nur
giftige Substanzen zuzufügen, Derartig behandeltes Holz
hat sich seit Jahren sehr gut bewährt, so daß die austra-
lische Eisenbahnbehörde jetzt zu diesem Verfahren über-

gegangen ist, („Holz- und Baufach-Ztg.")

Lièeraàx«
Sammlung der eidgenössischen Erlasse über Schuld-

belreibung und Konkurs. Bundesgesetz von 1889
in der durch das Z.G.B, abgeänderten Fassung, sowie
Verordnungen und Kreisschreiben des Bundesrates und
Bundesgerichtes, Mit einem alphabetischen Sachregister
von Bundesrichter Dr. C, Jäger. Herausgegeben
auf Veranlassung der Schuldbetreibungs- und Kon-
kurskammer des jchweiz, Bundesgerichts. — 348 Seiten
gr, 8" Format. Zürich, 1912. Verlag: Art. Institut
Orell Füßli, Preis: kartonniert Fr, 2,50, gebunden
in Leinwand Fr, 3.50,

Nicht nur auf dem Gebiet des Zivilrechtes, sondern
auch auf demjenigen des Schuldbetreibungs- und Konkurs-
wesens traten mit 1, Januar 1912 eine große Anzahl
Aenderungen in Kraft, Auf Veranlassung der Abteilung
des Bundesgerichtes für Schuldbetreibung und Konkurs
ist nun die vorliegende Sammlung entstanden. Sie um-
faßt 348 Seiten in großem Oklavformat und enthält
das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
sowie alle bis Mitte Dezember 1911 erlassenen Verord-
nungen und Kreisschreiben des Bundesrates und Bundes-
gerichtes, u, a, auch alle Formulare und den durch Be-
schluß des Bundesrates vom 14. Dezember 1911 abge-
änderten Gebührentarif, Außerdem ist der Sammlung
ein von Herrn Bundesrichter Dr, Jäger verfaßtes Sach-
register beigegeben, das sich nicht nur auf das Bundes-
gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, fondern aus
den gesamten Inhalt der Sammlung bezieht.

Da mit dem Schuldbetreibungswesen sich nicht nur
der Richter, Rechtsanwalt und Notar, sondern jeder Ge-
schäflsmann des öftern befassen muß, wird durch diese

vollständigste und billigste Sammlung ein eigentliches
Bedürfnis befriedigt. Die gleiche Sammlung erscheint
zum gleichen Preis auch in französischer und italienischer
Ausgabe,
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